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Valie Export: Hyperbulie, Körperaktion, Korridor aus elektrisch ge­
ladenen Drähten und vier Metallstangen, 1973 

Gerichte erliegen bei dieser Kombination leicht der 
Versuchung, die Kindesmutter mit der Drohung un­
ter Druck zu setzen, bei weiterer Erschwerung des 
väterlichen Umgangs könne ihnen das Sorgerecht ent­
zogen und die Übersiedlung des Kindes zum Vater 
angeordnet werden, dies auch, wenn kaum eines der 
klassischen Sorgerechcskricerien in der Person des Va­
ters erfülle ist. Anwaltliche Aufgabe scheine mir hier 
ein deutlicher Hinweis darauf, daß die Umgangsver­
weigerung nur ein Aspekt unter vielen das Kindeswohl 
beeinflussenden Faktoren ist, die in einer Gesamt­
schau zu sehen sind24

. Einschüchterung der Mütter 
kann nicht zum Wohle der Kinder sein und sollte mit 
Schärfe zurückgewiesen werden. 

Anwaltsgebühren im Sorgerechtsverfahren 
Die Situation ist wenig erfreulich: die Sorge­

rechcsberarungen bei Trennung oder Einreichung der 
Scheidung sind schwieriger und ausführlicher gewor­
den. Diese beratende oder außergerichtliche Tätig­
keit kann zwar nach§§ 20, 118 BRAGO abgerechnet 
werden, viele Frauen, vor allem die mit Kindern, sind 

24 So OLG Köln FuR 1998, 373, 373 = FamRZ 1998, 1463, 
das den Sorgerechtsenrzug als 'ultima ratio' ansieht, der die 
Prüfung anderer Maßnahmen vorauszugehen habe; im kon­
kreten Fall wurde eine Umgangspflegschaft angeordnet. Eine 
veröffentlichte Entscheidung über Sorgerechtsenrzug wegen 
Umgangsverweigerung ist mir nicht bekannt. 
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jedoch beratungs- und prozeßkoscenhilfeberechcigc. 
Eine angemessene Honorierung der oft umfangrei­
chen Inanspruchnahme scheidet damit aus. Aller­
dings bestehe möglicherweise unverhofft eine gebüh­
renrechclich günstige Situation bei einem Schei­
dungsverfahren ohne Sorgerechcsancrag. 

Nach der Neufassung des§ 613 Abs. l Satz 2 ZPO 
hat das Gericht auch bei Fehlen eines Sorgerechcsan­
crags die Parteien zur elterlichen Sorge anzuhören 
und sie auf bestehende Beracungsmöglichkeicen hin­
zuweisen. Mit dieser Anhörung soll nach der Bundes­
ratsbegründung erreiche werden, daß die Eltern die 
Frage der elterlichen Sorge nicht aus vordergründigen 
Erwägungen aus dem Scheidungsverfahren ausklam­
mern, sondern zur Wahrung des Kindeswohls eine 
bewußte Entscheidung für einen Fortbestand der 
gemeinsamen elterlichen Sorge oder für eine gericht­
liche Regelung creffen25

. Wenn aber in § 613 ZPO 
neben die bisherige Anhörung zu den Scheidungs­
gründen diejenige zum Sorgerecht tritt, so ergibt sich, 
daß das Sorgerecht zum einen in den Gegen­
standswert des Verfahrens einfließen muß und zum 
anderen mit den Gebühren des § 31 Abs. 1 Ziff. 1 
und 2 BRAGO abzurechnen isc.26 Dies ist gebühren­
rechtlich eine Erweiterung, die geltend gemacht wer­
den sollte. 

In den streitigen Verfahren ist angesichts der er­
heblichen Zunahme ihrer Komplexität zudem zu 
konstatieren, daß der üblicherweise auf niedrigstem 
Niveau festgesetzte Gegenstandswerc des Sorgerechts 
und die beim isolierten Verfahren aus§ 118 BRAGO 
entnommenen Gebührensätze in keiner Weise der 
Bedeutung der Sache für die Parteien und dem erheb­
lichen anwalclichen Aufwand an Zeit und Kraft ent­
sprechen. Es liege nahe, die veränderte Verfahrenssi­
tuation im Sorgerecht dazu zu nutzen, für diese An­
gelegenheit, die für die betroffenen Menschen eine so 
große und weitreichende Bedeutung hat, die Festset­
zung höherer Gegenscandswerce zu fordern 27

. Anson­
sten kann eine rechtzeitig abgeschlos~ene angemesse­
ne Honorarvereinbarung gerade bei _langwierigen 
Verfahren helfen, die Motivation zu erhalten und die 
häufig notwendige Führung der Mandantin zu ge­
währleisten. 

Hinweis der Reddktion: 
Unmittelbar vor Fertigstellung des Heftes erhiel­

ten wir die nachfolgend abgedruckte Entscheidung 
des BGH, die der Annahme eines Regel-Ausnahme­
Verhälcnisses ausdrücklich eine Absage erteile. 

25 Vgl. Bergmann und Gutdeutsch: Zur Anordnung der Kin­
desanhörung im Scheidungsverfahren ohne Sorgerechtsan­
trag, FamRZ 99, 422, 423. 

26 So auch OLG Koblenz, 13 WF 326/99. 
27 Die STREIT-Redaktion bittet, ihr erfolgreiche Versuche in 

dieser Richtung mitzuteilen. 
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